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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §19 Abs1;

1. EStG 1988 § 19 heute

2. EStG 1988 § 19 gültig ab 20.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

3. EStG 1988 § 19 gültig von 01.07.2022 bis 19.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 134/2021

4. EStG 1988 § 19 gültig von 08.12.2011 bis 30.06.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2011

5. EStG 1988 § 19 gültig von 02.08.2011 bis 07.12.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 76/2011

6. EStG 1988 § 19 gültig von 29.12.2007 bis 01.08.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 99/2007

7. EStG 1988 § 19 gültig von 31.12.2005 bis 28.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2005

8. EStG 1988 § 19 gültig von 30.12.2000 bis 30.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 142/2000

9. EStG 1988 § 19 gültig von 30.07.1988 bis 29.12.2000

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 2012/15/0144 E 30. Oktober 2014

Rechtssatz

Bei Leistungsabrechnungen eines Gesellschafter-Geschäftsführers gegenüber seiner Kapitalgesellschaft sind nach der

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes für die Frage deren Zu@usses - abgesehen von der Zuleitung des

Barbetrages - insbesondere zwei mögliche zu@ussbegründende Umstände zu unterscheiden, die beide für sich einen

Zu@uss beim Gesellschafter-Geschäftsführer bewirken können und daher getrennt zu prüfen sind, wobei der frühere

Zeitpunkt den Zu@uss bewirkt. Zum einen ist auf den Gutschriftszeitpunkt durch die Kapitalgesellschaft abzustellen.

Nimmt eine Kapitalgesellschaft eine Gutschrift zu Gunsten ihres Geschäftsführers etwa auf dem Verrechnungskonto

vor, geht die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes von einem Zu@uss aus, wenn die GmbH zahlungsfähig ist.

Der Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft hat grundsätzlich die tatsächliche Verfügungsmacht über die zu seinen

Gunsten ausgestellten Gutschriften (vgl. nochmals das hg. Erkenntnis vom 26. Februar 2013, 2010/15/0061, mit den

dort angeführten weiteren Nachweisen). Da es für den Zu@usszeitpunkt auf das Erlangen der Verfügungsmacht des

Geschäftsführers im Sinne des § 19 EStG 1988 ankommt, ist dabei jedoch nicht die allfällige Erfassung der Gutschrift

mit einem rückwirkenden Buchungstag im Rechenwerk der Kapitalgesellschaft, sondern der Zeitpunkt der

tatsächlichen Einbuchung der Gutschrift seitens der Kapitalgesellschaft maßgebend. Zum anderen kommt für den Fall,

dass ein Steuerp@ichtiger gleichzeitig Mehrheitsgesellschafter jener GmbH ist, die sein Schuldner ist, noch einem

weiteren Umstand Bedeutung zu. So nimmt die Rechtsprechung in diesem Fall einen Zu@uss auch bereits an, sobald

die Forderung fällig ist, vorausgesetzt die GmbH ist nicht zahlungsunfähig (vgl. die hg. Erkenntnisse vom 23. März 2010,

2007/13/0037, und vom 28. Juni 2006, 2002/13/0175). Für die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit ist es dabei
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ausreichend, wenn der Kapitalgesellschaft die Kreditwürdigkeit zur Aufnahme von Fremdmitteln zukommt (vgl. das hg.

Erkenntnis vom 25. Juni 2007, 2007/14/0002).Bei Leistungsabrechnungen eines Gesellschafter-Geschäftsführers

gegenüber seiner Kapitalgesellschaft sind nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes für die Frage deren

Zu@usses - abgesehen von der Zuleitung des Barbetrages - insbesondere zwei mögliche zu@ussbegründende

Umstände zu unterscheiden, die beide für sich einen Zu@uss beim Gesellschafter-Geschäftsführer bewirken können

und daher getrennt zu prüfen sind, wobei der frühere Zeitpunkt den Zu@uss bewirkt. Zum einen ist auf den

Gutschriftszeitpunkt durch die Kapitalgesellschaft abzustellen. Nimmt eine Kapitalgesellschaft eine Gutschrift zu

Gunsten ihres Geschäftsführers etwa auf dem Verrechnungskonto vor, geht die Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes von einem Zu@uss aus, wenn die GmbH zahlungsfähig ist. Der Geschäftsführer einer

Kapitalgesellschaft hat grundsätzlich die tatsächliche Verfügungsmacht über die zu seinen Gunsten ausgestellten

Gutschriften vergleiche nochmals das hg. Erkenntnis vom 26. Februar 2013, 2010/15/0061, mit den dort angeführten

weiteren Nachweisen). Da es für den Zu@usszeitpunkt auf das Erlangen der Verfügungsmacht des Geschäftsführers im

Sinne des Paragraph 19, EStG 1988 ankommt, ist dabei jedoch nicht die allfällige Erfassung der Gutschrift mit einem

rückwirkenden Buchungstag im Rechenwerk der Kapitalgesellschaft, sondern der Zeitpunkt der tatsächlichen

Einbuchung der Gutschrift seitens der Kapitalgesellschaft maßgebend. Zum anderen kommt für den Fall, dass ein

Steuerp@ichtiger gleichzeitig Mehrheitsgesellschafter jener GmbH ist, die sein Schuldner ist, noch einem weiteren

Umstand Bedeutung zu. So nimmt die Rechtsprechung in diesem Fall einen Zu@uss auch bereits an, sobald die

Forderung fällig ist, vorausgesetzt die GmbH ist nicht zahlungsunfähig vergleiche die hg. Erkenntnisse vom 23. März

2010, 2007/13/0037, und vom 28. Juni 2006, 2002/13/0175). Für die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit ist es dabei

ausreichend, wenn der Kapitalgesellschaft die Kreditwürdigkeit zur Aufnahme von Fremdmitteln zukommt vergleiche

das hg. Erkenntnis vom 25. Juni 2007, 2007/14/0002).
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